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Kapitel 10 080

Kapitel Ist-Betrag Reste 2006 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2005 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

10 080 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

231 11 521 Zuweisungen des Bundes für markt- und standortange-
passte Landbewirtschaftung und der Förderung von
Streuobstwiesen gemäß VO (EWG 2078/ 92) . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 ver-
wendet werden.

7 908 495,88 — 7 908 495,88
9 965 100,00 — 9 965 100,00

-2 056 604,12 — -2 056 604,12
Vermerke:

231 12 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der agrarstruk-
turellen Vorplanung und Kontrollringe . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 61 ver-
wendet werden.

354 000,00 — 354 000,00
354 000,00 — 354 000,00

— — —

231 13 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen
Landtauschs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 62 ver-
wendet werden.

30 628,32 — 30 628,32
46 500,00 — 46 500,00

-15 871,68 — -15 871,68

231 14 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung von einzelbe-
trieblichen Maßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 662 64 und
683 64 verwendet werden.

3 455 718,28 — 3 455 718,28
3 142 800,00 — 3 142 800,00

312 918,28 — 312 918,28

231 15 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Marktstruk-
tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 ver-
wendet werden.

51 259,53 — 51 259,53
126 000,00 — 126 000,00
-74 740,47 — -74 740,47

231 16 623 Zuweisungen des Bundes zur Förderung wasserwirt-
schaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 66 ver-
wendet werden.

— — —
— — —
— — —

231 17 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Forstwirt-
schaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln der
Hauptgruppe 6 in der Titelgruppe 67 verwendet werden.

1 506 722,43 — 1 506 722,43
1 448 400,00 — 1 448 400,00

58 322,43 — 58 322,43

231 18 521 Sonstige Zuweisungen des Bundes . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —
— — —

231 19 521 Zuweisung des Bundes zu den Kosten für die Evaluie-
rung der Verordnung "Ländlicher Raum". . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 537 00 ver-
wendet werden.

6 583,91 — 6 583,91
— — —

6 583,91 — 6 583,91
Vermerke:

231 20 521 Zuweisung des Bundes für markt- und standortangepas-
ste Landbewirtschaftung im Rahmen der Modulation . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 20 ver-
wendet werden.

2 176 648,41 — 2 176 648,41
2 688 000,00 — 2 688 000,00
-511 351,59 — -511 351,59

231 30 521 Zuweisungen des Bundes für markt- und standortange-
passte Landbewirtschaftung im Rahmen der obligatori-
schen Modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 30 ver-
wendet werden.

1 953 038,22 — 1 953 038,22
1 325 700,00 — 1 325 700,00

627 338,22 — 627 338,22

331 11 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der agrarstruk-
turellen Vorplanung und Kontrollringe . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 61 ver-
wendet werden.

— — —
— — —
— — —
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331 12 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Flurbereini-
gung (Darlehen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 857 62 ver-
wendet werden.

— — —
— — —
— — —

331 13 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Flurbereini-
gung (Zuschüsse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 883 62, 887
62 und Titel 892 62 verwendet werden.

1 913 910,67 — 1 913 910,67
2 544 300,00 — 2 544 300,00
-630 389,33 — -630 389,33

331 14 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Dorfer-
neuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883,
887, 892 und 893 in Titelgruppe 63 verwendet werden.

2 528 882,13 — 2 528 882,13
1 860 000,00 — 1 860 000,00

668 882,13 — 668 882,13

331 15 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung von einzelbe-
trieblichen Maßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 863 64 und
Titel 892 64 verwendet werden.

7 301 959,50 — 7 301 959,50
5 617 200,00 — 5 617 200,00
1 684 759,50 — 1 684 759,50

331 16 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Marktstruk-
tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 ver-
wendet werden.

979 214,46 — 979 214,46
954 000,00 — 954 000,00
25 214,46 — 25 214,46

331 17 623 Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Ausgleichs
des Wasserabflusses und von Abwassermaßnahmen . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 821 66, 883
66 und Titel 887 66 verwendet werden.

10 925 633,30 — 10 925 633,30
12 300 000,00 — 12 300 000,00
-1 374 366,70 — -1 374 366,70

Gesamteinnahmen Kapitel 10 080 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 092 695,04 — 41 092 695,04
42 372 000,00 — 42 372 000,00
-1 279 304,96 — -1 279 304,96

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 1 279 304,96

A u s g a b e n
1. Die Ausgaben dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen dieses Kapitels sind gegenseitig

deckungsfähig und dürfen zugunsten der übrigen Titel des Kapitels
10 080 in Anspruch genommen werden.

3. Soweit zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die
notwendigen Komplementärmittel des Landes aus veranschlagten
Landesmitteln der Kapitel 10 020 bis 10 050 entnommen werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 00 521 Kosten für die Evaluierung der Verordnung "Ländlicher
Raum" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. Mittel
des Bundes bei Titel 231 19 zufließen.

10 973,19 — 10 973,19
— — —

10 973,19 — 10 973,19
Vermerke: aus Titel 683 10 10 973,19

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)

683 10 521 Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der Aus-
gaben Mittel des Bundes bei Titel 231 11 zufließen.

13 180 826,47 — 13 180 826,47
16 608 500,00 — 16 608 500,00
-3 427 673,53 — -3 427 673,53

Vermerke: an Titel 537 00 10 973,19
an Titel 683 30 1 045 563,70
an Titel 892 64 517 321,35
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 853 815,29

683 20 521 Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung im
Rahmen der Modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 80 v.H. Mittel
des Bundes bei Titel 231 20 zufließen.

2 720 810,51 — 2 720 810,51
3 360 000,00 — 3 360 000,00
-639 189,49 — -639 189,49

Vermerke: an Titel 892 63 37 701,88
an Titel 683 64 521 530,45
an Titel 683 67 14 660,74
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 65 296,42
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683 30 521 Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung im
Rahmen der obligatorischen Modulation. . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. Mittel
des Bundes bei Titel 231 30 zufließen.

3 255 063,70 — 3 255 063,70
2 209 500,00 — 2 209 500,00
1 045 563,70 — 1 045 563,70

Vermerke: aus Titel 683 10 1 045 563,70

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Überbetriebliche Maßnahmen

590 000,00 — 590 000,00
590 000,00 — 590 000,00

— — —

683 61 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 231 12 zufließen und diese nicht
bei Titel 684 61 verwendet werden.

590 000,00 — 590 000,00
590 000,00 — 590 000,00

— — —

684 61 521 Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen) . . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der Aus-
gaben Mittel des Bundes bei Titel 231 12 zufließen und diese nicht bei
Titel 683 61 verwendet werden.

— — —
— — —
— — —

892 61 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 331 11 zufließen.

— — —
— — —
— — —

Titelgruppe 62

Flurbereinigung/Freiwilliger Landtausch

3 240 898,34 — 3 240 898,34
4 318 000,00 — 4 318 000,00

-1 077 101,66 — -1 077 101,66

683 62 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Einnahmen bei Titel 231 13 zufließen.

51 047,20 — 51 047,20
77 500,00 — 77 500,00

-26 452,80 — -26 452,80
Vermerke: an Titel 892 63 26 452,80

857 62 521 Darlehen (an Zweckverbände) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 331 12 zufließen.

— — —
— — —
— — —

883 62 521 Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Einnahmen bei Titel 331 13 zufließen und diese nicht bei Titel
887 62 verwendet werden.

— — —
— — —
— — —

887 62 521 Zuweisungen (an Zweckverbände) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Einnahmen bei Titel 331 13 zufließen und diese nicht bei Titel
883 62 verwendet werden.

3 189 851,14 — 3 189 851,14
4 240 500,00 — 4 240 500,00

-1 050 648,86 — -1 050 648,86
Vermerke: an Titel 883 63 968 369,81

an Titel 892 63 82 279,05

892 62 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —
— — —

Titelgruppe 63

Dorferneuerung
Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur geleistet werden, wenn in
Höhe von 60 v.H. der Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 331 14
zufließen.

4 214 803,54 — 4 214 803,54
3 100 000,00 — 3 100 000,00
1 114 803,54 — 1 114 803,54

883 63 521 Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . . . . . . . . . . . . . 1 968 369,81 — 1 968 369,81
1 000 000,00 — 1 000 000,00

968 369,81 — 968 369,81
Vermerke: aus Titel 887 62 968 369,81

887 63 521 Zuweisungen (an Zweckverbände) . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —
— — —
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892 63 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . . 493 801,97 — 493 801,97
100 000,00 — 100 000,00
393 801,97 — 393 801,97

Vermerke: aus Titel 887 62 82 279,05
aus Titel 893 63 247 368,24
aus Titel 683 62 26 452,80
aus Titel 683 20 37 701,88

893 63 521 Zuschüsse (an Sonstige). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 752 631,76 — 1 752 631,76
2 000 000,00 — 2 000 000,00
-247 368,24 — -247 368,24

Vermerke: an Titel 892 63 247 368,24

Titelgruppe 64

Einzelbetriebliche Maßnahmen

17 929 462,96 — 17 929 462,96
14 600 000,00 — 14 600 000,00
3 329 462,96 — 3 329 462,96

662 64 521 Zinsverbilligungszuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 231 14 zufließen.

73 006,93 — 73 006,93
138 000,00 — 138 000,00
-64 993,07 — -64 993,07

Vermerke: an Titel 683 64 64 993,07

683 64 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 231 14 zufließen.

5 686 523,52 — 5 686 523,52
5 100 000,00 — 5 100 000,00

586 523,52 — 586 523,52
Vermerke: aus Titel 662 64 64 993,07

aus Titel 683 20 521 530,45

863 64 521 Darlehen (an Sonstige) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. Mittel
des Bundes bei Titel 331 15 zufließen.

— — —
— — —
— — —

892 64 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 331 15 zufließen.

12 169 932,51 — 12 169 932,51
9 362 000,00 — 9 362 000,00
2 807 932,51 — 2 807 932,51

Vermerke: aus Titel 883 66 2 290 611,16
aus Titel 683 10 517 321,35

Titelgruppe 65

Marktstrukturverbesserungen
Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

1 717 456,65 — 1 717 456,65
1 800 000,00 — 1 800 000,00

-82 543,35 — -82 543,35

683 65 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 231 15 zufließen.

85 432,55 — 85 432,55
210 000,00 — 210 000,00

-124 567,45 — -124 567,45
Vermerke: an Titel 892 65 42 024,10

an Titel 683 67 82 543,35

892 65 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 331 16 zufließen.

1 632 024,10 — 1 632 024,10
1 590 000,00 — 1 590 000,00

42 024,10 — 42 024,10
Vermerke: aus Titel 683 65 42 024,10

Titelgruppe 66

Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maß-
nahmen

18 209 388,84 — 18 209 388,84
20 500 000,00 — 20 500 000,00
-2 290 611,16 — -2 290 611,16

683 66 623 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der Aus-
gaben Mittel des Bundes bei Titel 231 16 zufließen.

— — —
— — —
— — —

821 66 623 Grunderwerb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der Aus-
gaben Mittel des Bundes bei Titel 331 17 zufließen.

66 000,00 — 66 000,00
— — —

66 000,00 — 66 000,00
Vermerke: aus Titel 883 66 66 000,00
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883 66 623 Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der Aus-
gaben Mittel des Bundes bei Titel 331 17 zufließen.

5 698 364,69 — 5 698 364,69
10 000 000,00 — 10 000 000,00
-4 301 635,31 — -4 301 635,31

Vermerke: an Titel 887 66 1 945 024,15
an Titel 821 66 66 000,00
an Titel 892 64 2 290 611,16

887 66 623 Zuweisungen (an Zweckverbände) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der Aus-
gaben Mittel des Bundes bei Titel 331 17 zufließen.

12 445 024,15 — 12 445 024,15
10 500 000,00 — 10 500 000,00
1 945 024,15 — 1 945 024,15

Vermerke: aus Titel 883 66 1 945 024,15

Titelgruppe 67

Forstliche Maßnahmen
Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur geleistet werden, wenn in
Höhe von 60 v.H. der Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 231 17
zufließen.

2 511 204,09 — 2 511 204,09
2 414 000,00 — 2 414 000,00

97 204,09 — 97 204,09

633 67 521 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV) . . . . . . . . . 56 176,21 — 56 176,21
100 000,00 — 100 000,00
-43 823,79 — -43 823,79

Vermerke: an Titel 683 67 43 823,79

637 67 521 Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände) . . . . . . . . . — — —
50 000,00 — 50 000,00

-50 000,00 — -50 000,00
Vermerke: an Titel 683 67 50 000,00

683 67 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . . 2 455 027,88 — 2 455 027,88
2 264 000,00 — 2 264 000,00

191 027,88 — 191 027,88
Vermerke: aus Titel 683 65 82 543,35

aus Titel 637 67 50 000,00
aus Titel 633 67 43 823,79
aus Titel 683 20 14 660,74

Gesamtausgaben Kapitel 10 080 . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 580 888,29 — 67 580 888,29
69 500 000,00 — 69 500 000,00
-1 919 111,71 — -1 919 111,71

Mehrausgaben —
Minderausgaben 1 919 111,71
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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